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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Fünften Ausschusses (A/56/987)] 

56/504. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Haiti 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mis-
sion der Vereinten Nationen in Haiti1 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen2, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1048 (1996) des Sicherheitsrats vom 29. Februar 
1996, in der der Rat das Mandat der Mission letztmalig um einen Zeitraum von vier Mona-
ten bis zum 30. Juni 1996 verlängerte, sowie auf alle früheren Resolutionen des Rates über 
die Mission, 

 sowie unter Hinweis auf ihren Beschluss 48/477 vom 23. Dezember 1993 über die Fi-
nanzierung der Mission sowie auf ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen und Be-
schlüsse, zuletzt Beschluss 53/477 vom 8. Juni 1999, 

 erneut erklärend, dass es sich bei den Kosten der Mission um Ausgaben der Organisa-
tion handelt, die nach Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den Mit-
gliedstaaten zu tragen sind, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Beschlüsse dahin gehend, dass zur Deckung der Aus-
gaben für die Mission ein anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben 
des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass die wirtschaftlich weiter entwickelten Länder zur 
Leistung verhältnismäßig größerer Beiträge in der Lage sind und dass die wirtschaftlich we-
niger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße imstande sind, zu solchen Einsätzen 
beizutragen, 

 eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der Generalversammlung vom 27. Juni 
1963 ergebenden besonderen Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des Si-
cherheitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze, 
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 mit Genugtuung feststellend, dass bestimmte Regierungen freiwillige Beiträge für die 
Mission entrichtet haben, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanz-
mitteln auszustatten, damit sie ihren ausstehenden Verbindlichkeiten nachkommen kann, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Mission der Vereinten Na-
tionen in Haiti per 30. April 2002, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in 
Höhe von 1,9 Millionen US-Dollar, was etwa 1 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge 
entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur 141 Mitgliedstaaten ihre veranlagten Beiträge 
in voller Höhe entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere die 
Mitgliedstaaten mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch aus-
stehenden veranlagten Beiträge sicherzustellen; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre veranlagten Beiträge vollständig ent-
richtet haben; 

 3. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätig-
keiten, insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, de-
nen durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen er-
wachsen; 

 4. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Ge-
neralsekretär bei der Dislozierung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, ins-
besondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen 
konfrontiert war; 

 5. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im 
Hinblick auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu 
behandeln sind; 

 6. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden 
Ressourcen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahr-
nehmen können; 

 7. schließt sich den Empfehlungen in Ziffer 82 des Berichts des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen2 an; 

 8. beschließt, den Mitgliedstaaten vorbehaltlich Ziffer 6 der Resolution 56/292 der 
Generalversammlung vom 27. Juni 2002 über die strategische Materialreserve den Betrag 
von 45.567.055 Dollar gutzuschreiben;  

 9. ersucht den Generalsekretär, in einem Jahr einen aktualisierten Bericht vorzule-
gen; 

 10. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen akti-
ven Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf; 

 11. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in 
Haiti" in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 
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